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ü 1 Geltungsbereich 

Die nachstehenden Einkaufsbedingungen gelten fu r den 
gesamten Geschaftsverkehr mit unseren Lieferanten oder 
anderen Auftragnehmern (nachfolgend gemeinsam “Lie-
ferantß genannt), auch wenn sie bei spateren Vertragen 
nicht erwahnt werden. Der Einbeziehung von allgemeinen 
Verkaufsbedingungen oder sonstigen allgemeinen Ge-
schaftsbedingungen des Lieferanten wird hiermit 
ausdru cklich widersprochen. Dies gilt auch, wenn der 
Lieferant auf eigene Geschaftsbedingungen verweist, selbst 
wenn diese Abwehr- und/oder AusschlieÜ lichkeitsklauseln 
enthalten und wir diesen nicht ausdru cklich widersprechen, 
unabhangig von der zeitlichen Reihenfolge in der die konkur-
rierenden Bedingungen von den Vertragspartnern in Bezug 
genommen werden, es sei denn, diesen wurde schriftlich 
zugestimmt. Mu ndliche Vereinbarungen bedu rfen zu ihrer 
Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestatigung. 

ü  2 Bestellung 

1. Eine Bestellung gilt erst als erteilt, wenn sie von uns 
schriftlich abgefasst und unterschrieben ist. 
Maschinell von uns erstellte Bestellungen sind ohne 
Unterschrift gu ltig.  Mu ndlich oder fernmu ndlich erteilte 
Bestellungen von uns sind nur verbindlich, wenn wir 
sie durch nachtragliche U bersendung einer 
schriftlichen Bestellung bestatigt haben. 

2. Unsere Bestellungen sind unverzu glich zu bestatigen. 
Mit der Annahme der Bestellung erkennt der Lieferant 
an, dass er sich durch Einsicht in die vorhandenen 
Unterlagen u ber Art der Ausfu hrung und Umfang der 
Leistung unterrichtet hat. Bei offensichtlichen 
Irrtu mern, Schreib- und Rechenfehlern in den von uns 
vorgelegten Unterlagen, sind wir an diese nicht 
gebunden. Der Lieferant ist verpflichtet uns u ber 
derartige Fehler in Kenntnis zu setzen, so dass unsere 
Bestellung korrigiert werden kann. Dies gilt auch bei 
fehlenden Unterlagen. 

3. Abweichungen in Quantitat oder Qualitat gegenu ber 
dem Text und dem Inhalt unserer Bestellung sowie 
spatere Vertragsanderungen gelten erst als vereinbart, 
wenn wir sie schriftlich bestatigt haben. 

ü  3 Lieferung 

1. Die vereinbarten Liefertermine sind verbindlich. Sie 
laufen vom Datum der Bestellung an. Innerhalb der 
Lieferfrist muss die Ware an der von uns 
angegebenen Empfangsstelle eingegangen sein. 
Voraussichtliche Lieferverzogerungen sind uns 
unverzu glich unter Angabe der Gru nde mitzuteilen. 

2. Im Falle vereinbarter Liefertermine ist der Lieferant 
dann nicht zur vorzeitigen Leistungserbringung befugt, 
wenn berechtigte betriebliche Belange (z.B. Lager-
kapazitat, Inventur o.A .) dem entgegenstehen. Eine 
Abnahmeverweigerung unsererseits lo st in diesem 

Fall keinen Annahmeverzug aus. Eine vorzeitige 
Andienung fu hrt nicht zur Vorverlagerung der Falligkeit 
des Kaufpreises. 

3. Sind Abruflieferungen vereinbart, werden Abrufe 
verbindlich, wenn der Lieferant nicht unverzu glich 
widerspricht. 

4. Kommt der Lieferant in Verzug stehen uns die 
gesetzlichen Anspru che zu. Insbesondere haben wir 
nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist 
das Recht, eine Vertragsstrafe von 0,5% des 
Nettobestellwertes pro angefangener Woche, 
ho chstens jedoch 5% des Nettobestellwertes und/oder 
Lieferung zu verlangen und/oder vom Vertrag 
zuru ckzutreten. Eine geleistete Vertragsstrafe wird auf 
einen etwaigen Schadensersatzanspruch 
angerechnet. •  343 BGB bleibt vorbehalten. Die 
Abnahme verspateter Lieferungen oder Leistungen 
besagt nicht, dass wir auf eventuelle Ersatzanspru che 
verzichten. 

5. Hohere Gewalt oder Betriebssto rungen, Streiks, 
Aussperrungen, die den betrieblichen Ablauf in 
unserem Unternehmen wesentlich beeintrachtigen 
und nicht durch uns verursacht sind, entbinden uns 
von unseren Abnahmeverpflichtungen. 

ü  4 Versand, Gefahrenu bergang, Verpackung 

1. Jeder Warensendung ist ein Lieferschein beizufu gen. 
Unsere Bestelldaten sind auf allen Versandpapieren 
zu wiederholen. Kosten, die durch Nichtbeachtung 
unserer Versandvorschriften entstehen, gehen zu 
Lasten des Lieferanten. 

2. Die Lieferung erfolgt auf Kosten des Lieferanten 
spesenfrei an die von uns angegebene 
Empfangsstelle. Ist schriftlich vereinbart, dass 
ausnahmsweise wir die Fracht zu tragen haben, so 
hat der Lieferant die von uns vorgeschriebene 
Befo rderungsart und den Transporteur zu wahlen, 
sonst die fu r uns gu nstigste Befo rderungs- und Zustel-
lungsart. 

3. Die Gefahr geht erst mit Abnahme durch unsere 
Empfangsstelle auf uns u ber. 

4. Die Verpackung ist im Preis inbegriffen. Ist 
ausnahmsweise schriftlich etwas anderes vereinbart, 
so ist die Verpackung zum Selbstkostenpreis zu 
berechnen. 

ü  5 Preise, Zahlungsbedingungen 

1. Die Preise fu r Lieferungen und Leistungen verstehen 
sich mangels abweichender schriftlicher 
Vereinbarungen netto. zzgl. gesetzlicher 
Umsatzsteuer aber einschlieÜ lich Verpackung, Fracht, 
Porto und Versicherung. Vereinbarte Preise sind 
Festpreise, sofern der Lieferant seine Preise nicht 
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absenkt. 

2. Der Lieferant wird uns keine ungu nstigeren Preise und 
Bedingungen einraumen als anderen Abnehmern, 
wenn und soweit diese ihm gegenu ber im konkreten 
Fall gleichwertige Voraussetzungen bieten. 

3. Zahlungen erfolgen erst nach vollstandigem Eingang 
mangelfreier Ware und der Rechnung. Bei schriftlich 
vereinbarten Teillieferungen gilt dies entsprechend. 

4. Die Bezahlung erfolgt mangels anders lautender 
Vereinbarung bis zu dreiÜ ig Tagen abzu glich drei 
Prozent Skonto oder bis zu neunzig Tagen netto. 
Zeitverzogerungen, die durch unrichtige oder 
unvollstandige Rechnungen entstehen, 
beeintrachtigen keine Skontofristen. Soweit wir bei 
Zahlungen an den Lieferanten zum Skontoabzug 
berechtigt sind, ist fu r die Berechnung der Skontofrist 
bei Auseinanderfallen des Eintreffens der Lieferung 
und des Zugangs der Rechnung das jeweils zeitlich 
letzte Ereignis maÜ gebend. 

5. Zahlungen an den Lieferanten bedeuten grundsatzlich 
keine Genehmigung hinsichtlich der 
VertragsmaÜ igkeit der gelieferten Ware. 

6. Forderungen des Lieferanten an uns du rfen nur mit 
unserer schriftlichen Zustimmung an Dritte abgetreten 
werden. 

ü  6 Gewahrleistung 

1. Die gesetzlichen Gewahrleistungsrechte stehen uns 
ungeku rzt zu. Bei anfanglich nicht erkennbaren 
Mangeln ist es ausreichend, wenn diese binnen zwei 
Wochen nach Entdeckung angezeigt werden. 

2. Bei Lieferung fehlerhafter Ware wird dem Lieferanten 
nach seiner Wahl Gelegenheit zur Mangelbeseitigung 
oder Ersatzlieferung gegeben. Kann der Lieferant 
diese nicht durchfu hren oder kommt er dem nach 
Aufforderung und Fristsetzung nicht nach, sind wir 
berechtigt, die Ware auf Gefahr des Lieferanten 
zuru ckzuschicken sowie uns anderweitig einzudecken. 
In dringenden Fallen sind wir berechtigt nach 
Benachrichtigung des Lieferanten die Nachbesserung 
auf dessen Kosten selber vorzunehmen oder durch 
einen Dritten ausfu hren zu lassen. 

3. Bei Lohnauftragen hat der Auftragnehmer gro Ü te 
Sorgfalt walten zu lassen und sich genau an unsere 
Anweisungen zu halten. Bei Unklarheiten oder in 
Zweifelsfallen ist unbedingt Ru cksprache mit uns zu 
nehmen. Mit der Annahme eines Lohnauftrages be-
statigt der Auftragsnehmer, dass er aufgrund seiner 
maschinellen Einrichtungen in der Lage ist, die von 
uns verlangten Anforderungen zu erfu llen. 

4. Modelllieferanten verpflichten sich, zeichnungs- und 
formgerechte Modelleinrichtungen zu liefern. 

5. Soweit die Lieferung fu r beide Seiten ein 
Handelsgeschaft ist, findet •  377 HGB mit folgenden 
Besonderheiten Anwendung: 

Ö Die Ware gilt erst als abgeliefert, wenn wir nach 
ordnungsgemaÜ em Geschaftsgang erstmals die 
Moglichkeit hatten sie zu untersuchen. Im Zweifel 
ist dies der Zeitpunkt, an dem die Ware zur 
geschaftsu blichen O ffnungszeit bei unserer 
Empfangsstelle eintrifft. Die U bergabe an den 
Transporteur ist nicht ausreichend. 

Ö Die Genehmigungswirkung tritt nicht ein, wenn der 
Lieferant die Qualitatsabweichungen infolge 
eigener oder zurechenbarer Fahrlassigkeit nicht 
kannte, bei ordnungsgemaÜ em Verhalten aber 
davon ausgehen musste, dass wir die Abweichun-
gen nicht akzeptieren werden. 

Ö Mangel, die im Rahmen einer bloÜ en Sicht- und 
Identitatspru fung nicht festgestellt werden konnen, 
gelten als verdeckte Mangel. 

6. Zeigt sich innerhalb von 6 Monaten seit 
Gefahru bergang ein Sachmangel, so wird ver- 
mutet, dass der Mangel bereits bei Gefahru bergang 
vorhanden war, es sei denn, diese 
Vermutung scheidet unter den tatsachlichen 
Gegebenheiten in Ansehung der Sache 
und des Mangels offensichtlich aus. 

ü  7 Fertigungsmittel 

1. Zeichnungen, Muster und Modelle, die wir dem 
Lieferanten zur Verfu gung stellen, bleiben unser 
Eigentum und sind uns nach Erledigung des Auftrags 
unaufgefordert zuru ckzugeben. Verarbeitung oder 
Umbildung durch den Lieferanten werden fu r uns vor-
genommen. 

2. Zeichnungen du rfen nicht vervielfaltigt werden. Der 
Lieferer verpflichtet sich, die von uns beigestellten 
Fertigungsmittel Dritten nicht zuganglich zu machen. 
Die Geheimhaltungspflicht gilt auch nach Abwicklung 
dieses Vertrages. Sie erlischt, wenn und soweit das in 
den u berlassenen Abbildungen, Zeichnungen, 
Berechnungen und sonstigen Unterlagen enthaltene 
Fertigungswissen allgemein bekannt geworden ist. 

3. Es ist dem Lieferanten untersagt, ohne unsere 
Zustimmung mit unserem Auftraggeber in Kontakt zu 
treten. 

ü  8 Produzentenhaftung, Schutzrechte, Geheimhaltung 

1. Fu r Schaden, die auf ein Verschulden des Lieferanten 
zuru ckzufu hren sind, stellt dieser uns von der daraus 
resultierenden Haftung insoweit frei, als dass nicht 
auch ein Mitverschulden unsererseits fu r den Schaden 
verantwortlich war. 
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2. Der Lieferant haftet dafu r, dass durch seine Lieferung 
und ihre Verwertung durch uns keine Patente oder 
Schutzrechte Dritter verletzt werden. Er stellt uns und 
unsere Abnehmer von allen Anspru chen aus der 
Benutzung solcher Schutzrechte frei. Dies gilt nicht, 
soweit der Lieferant die gelieferte Ware nach von uns 
u bergebenen Zeichnungen, Modellen oder diesen 
gleichkommenden sonstigen Beschreibungen oder 
Anordnungen hergestellt hat und nicht weiÜ , dass 
dadurch Schutzrechte verletzt werden. 

3. Informationen, welche wir an den Lieferanten zur 
Erfu llung seiner Vertragsverpflichtungen herausgeben 
sind geheim zu halten. 

 
ü  9 Gerichtsstand, Erfu llungsort 

1. Fu r alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden 
und uns gilt, auch wenn dieser seinen Firmensitz im 
Ausland hat, ausschlieÜ lich deutsches Recht. UN 
Kaufrecht wird ausdru cklich abbedungen. 

2. Gerichtsstand und Erfu llungsort fu r Kaufleute ist 
Pforzheim. 

 


